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1 Einführung in das Thema 
1.1 Anlass und Ziel der Dissertation 
Im Rahmen des bestehenden Wandels von einer Industrie- zur Informationsge-
sellschaft werden die Erzeugung, Nutzung und Organisation von Wissen als 
zentrale Quellen von Produktivität und Wachstum verstanden, weshalb sich der 
Schwerpunkt der deutschen Wirtschaft zunehmend auf Erarbeitung, Vertiefung, 
Sicherung oder Veräußerung von vertraulichen Informationen wissenschaftli-
cher, technischer und wirtschaftlicher Art konzentriert1. Angesichts der elemen-
taren Bedeutung von Geheimnisschutz im Hinblick auf Innovationsförderung, 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und volkswirtschaftli-
ches Wachstum insgesamt stellen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse schüt-
zenswerte Rechtsgüter dar, die mitunter den wesentlichen Vermögenswert eines 
Unternehmens bilden. Umso gravierender zeigen sich die materiellen Einbußen, 
die deutsche Wirtschaftsunternehmen jährlich durch Industriespionage oder an-
derweitigen Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen erleiden und  auf 
ca. 20 Milliarden Euro jährlich geschätzt werden.  

Die prinzipielle Schutzwürdigkeit von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
wird in materiell-rechtlicher Hinsicht von der deutschen Rechtsordnung vor-
nehmlich in Form strafbewehrten Schutzes anerkannt2. Zwar kommt diesen Re-
gelungen generalpräventive Wirkung zu, regelmäßig greift dieser Schutz jedoch 
zu spät ein, da er erst nach erfolgter Geheimnisverletzung wirksam wird, indem 
er das Schadensausmaß begrenzt. Die tatsächliche und rechtliche Besonderheit 
von Geheimnissen besteht jedoch gerade darin, dass ihre Existenz von der Ge-
heimhaltung selbst abhängt. Schon Christoph Adelung konstatierte in seinem 
1786 erschienenen „Grammatisch-Kritischen Wörterbuch der hochdeutschen 
Mundart“: „Das Geheimniß höret auf, so bald mehrere um die Sache wissen.“ 
Angesichts der hohen wirtschaftlichen und auch verfassungsrechtlichen Bedeu-
tung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist daher grundsätzlich präventi-
ver Geheimnisschutz erforderlich, der eine wirtschaftliche Entwertung oder gar 
Zerstörung des Geheimnisses durch Offenbarung verhindert3. 

Diese an sich selbstverständlich erscheinende Forderung wird in der deut-
schen Rechtsordnung bisher jedoch nicht konsequent berücksichtigt. 

                                                 

1  Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, Harte-Bavendamm, Vor §§ 17-19, Rn. 1; 
Siems, WRP 2007, 1146, 1146. 

2  Vgl. insbesondere §§ 17 ff. UWG. 
3  So auch Kersting, Schutz des Wirtschaftsgeheimnisses, S. 225. 
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Während auf materiell-rechtlicher Ebene zwar ein recht umfangreiches Re-
gelungskonzept besteht, zeigt sich rechtlicher Schutz von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen in prozessualer Hinsicht hingegen als lückenhaft und un-
gleichmäßig. Gerade in Zivilprozessen besteht jedoch eine besondere Bedro-
hungssituation für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, da den Parteien nach 
der Verhandlungsmaxime grundsätzlich Aufklärungspflichten zur Rechtsdurch-
setzung auferlegt werden. Die Gefahr für den Bestand von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen liegt dabei weniger in der Kenntnisnahme durch die Öf-
fentlichkeit als in der Preisgabe gegenüber dem jeweiligen Prozessgegner, der 
oft der Konkurrenz angehört. Häufig stehen die beteiligten Parteien in einem 
Wettbewerbs- oder Konkurrenzverhältnis zueinander, sodass eine prozessuale 
Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen einer Partei grundsätz-
lich dazu geeignet ist, die Erfolgsaussichten des jeweiligen Unternehmens im 
Wettbewerb nachhaltig zu beeinträchtigen4. Darüberhinaus ist es in der Praxis 
durchaus vorstellbar, dass Zivilverfahren mitunter nur aufgrund vorgeschobener 
Rechtsstreitigkeiten angestrengt werden und das jeweilige Interesse des Klägers 
vielmehr darin besteht, durch den Prozess Einsicht in Rezepturen, Konstrukti-
onspläne oder andere geheime Geschäftsinformationen des Beklagten zu erlan-
gen5. Angesichts der teils existentiellen wirtschaftlichen Bedeutung von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen für Unternehmen wird sich der Geheimnis-
inhaber oft gezwungen sehen, auf die rechtliche Durchsetzung seines jeweiligen 
Anspruchs zu verzichten, um hierdurch das Geheimnis schützen zu können. 

Da die Zivilprozessordnung zur Lösung des hieraus resultierenden Span-
nungsverhältnisses zwischen Rechts- und Geheimnisschutz keine effektiven Re-
gelungen zugunsten des jedoch aus Verfassungsgründen erforderlichen Geheim-
nisschutzes inter partes6 vorsieht, wird seit Jahrzehnten in der rechtswissen-
schaftlichen Literatur darüber diskutiert, inwiefern wirkungsvoller Schutz von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Zivilprozess erfolgen könnte7. Wäh-
rend sich Vorschläge zur Einführung eines beweisrechtlichen Geheimverfahrens 
in zivilprozessualer Hinsicht8 bisher nicht durchsetzen konnten, gewinnt die 
                                                 

4  Vgl. BGH, NJW 1992, 1817, 1819. 
5  Stadler, ZZP 123, 2010, 261, 265. 
6  Lat. „zwischen den Parteien“. 
7  Gottwald, BB 1979, 1780 ff.; Leppin, GRUR 1984, 552 ff. und 695 ff.; Schlosser, FS 

Großfeld, 997 ff.; Stadler, Schutz des Unternehmensgeheimnisses, S. 231 ff.; Stürner, 
Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses, S. 223 ff.; Stürner, JZ 1985, 
453 ff.; Wagner, JZ 2007, 717 ff. 

8  Insbesondere Stürner, die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses, S. 223 ff.; 
Kersting, Schutz des Wirtschaftsgeheimnisses, S. 276 ff.; Schlosser, FS Großfeld, 997 
ff.; Stadler, Schutz des Unternehmensgeheimnisses, S. 231 ff. 
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Frage nach verfahrensrechtlichen Schutzvorkehrungen zugunsten von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen in den letzten Jahren wieder zunehmend an Aktuali-
tät. 

Anlass einer erneuten Auseinandersetzung sind insbesondere zwei zentrale 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts9. Mit Blick auf den Verwal-
tungsprozess hat sich der Erste Senat zuletzt im Jahr 2006 in der sogenannten 
Telekomentscheidung zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit prozessualer Ge-
heimverfahren geäußert10. Hiernach erachtet das Bundesverfassungsgericht in 
Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs11 ein 
sogenanntes Incamera-Verfahren12 jedenfalls für das Verwaltungsverfahren 
grundsätzlich als zulässig, während aus einem Sondervotum des Senatsmitglieds 
Gaier darüberhinaus hervorgeht, dass er ein solches unter verfassungsrechtlichen 
Gesichtspunkten sogar für geboten hält13.  

Insofern stellt sich die Frage, inwieweit diese verfassungsrechtlichen Grund-
sätze zum  verwaltungsgerichtlichen Geheimverfahren auf den zivilprozessualen 
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen inter partes zu übertragen 
sind.  

Darüberhinaus trat am 1. September 2008 das Gesetz zur Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums in Umsetzung der sogenannten Enforcement-
Richtlinie14 in Kraft15. Art. 6 und 7 der Richtlinie bestimmen, dass der Schutz 
vertraulicher Informationen gewährleistet werden muss. Zur Umsetzung hat sich 
der deutsche Gesetzgeber für eine materiell-rechtliche Lösung entschieden, in-
dem zahlreiche materielle Auskunfts- und Vorlageansprüche auf dem Gebiet des 
                                                 

9  BVerfGE 101, 106 ff.; 115, 205 ff. 
10  BVerfGE 115, 205 ff. Auch bereits im Jahre 1999 hatte sich das Bundesverfassungsge-

richt mit prozessualen Geheimhaltungsmöglichkeiten auseinandergesetzt, woraufhin § 
99 Abs. 2 VwGO dahingehend neugefasst wurde, dass erstmals ein verwaltungsgericht-
liches Geheimverfahren eingeführt wurde, BVerfGE 101, 106 ff. 

11  EuGH, RIW 2006, 852, 855 (Rn. 38 ff.) –„Mobistar“. 
12  „in camera“: lat. „in der Kammer“. 
13  Gaier in: BVerfGE 115, 205, 250 ff. Diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts steht auch in Einklang mit der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs zum 
Thema verwaltungsgerichtlichen Geheimnisschutzes. So sprach sich der Europäische 
Gerichtshof dafür aus, dass ein gerechter Ausgleich zwischen dem Schutz subjektiver 
Rechte, Geheimnisschutz und der Wahrung der Verteidigungsrechte der am Rechtsstreit 
Beteiligten sichergestellt werden muss, vgl. EuGH, RIW 2006, 852, 855 (Rn. 38 ff.) –
„Mobistar“. 

14  Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004, Abl. 
L 195 vom 2.6.2004, S.16 ff.  

15  Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, 
BGBl. 2008, Teil I, S. 1191 ff. 


